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inhabern ruhig kommandieren, ohne zur Orga-
nisation ihre Zuflucht zu nehmen. Im Bauge-
werbe weisen die Zahlen der Dachdeckerei und
Tapeziererei deutlich auf den vorherrschenden
Kleinbetrieb hin, desgleichen in der Metallbe-
arbeitung, Schmiederei und Wagenbau.

Interessant ist, dass die gewerkschaftliche
Organisation an vielen Orten, wo der Boden
eigentlich gegeben wire fiir einen starken Zu-
sammenschluss, keinen Zugang gefunden hat.
Von der Textilindustrie haben wir bereits ge-
sprochen. Aber sehen wir uns noch einmal die
Zahlen der Tabakbearbeitung, der Milchkon-
densation, der Schokoladenfabrikation, der Zie-
gelfabrikation, der chemischen Industrien an, so
sehen wir, dass hier fiir die Organisation der
Schlechtestgestellten noch ungeheuer viel zu
arbeiten ist.

Durch diese Zahlen der Betriebszéhlung
kann man nun zum erstenmal einen Ueberblick
tiber die wirkliche Zahl der Organisationsfihigen
gewinnen. Und es wiire sehr empfehlenswert,
wenn die einzelnen Verbéinde aus Band III,
Seite 50 ff, sich die Zahl der Organisationsfahigen
zusammenstellten, je nach ihrer Zusammensetzung.
Es gibt im ganzen also rund 405,000 Lohnarbeiter in
der Industrie. Von diesen sind 62,500 unter 20
Jahren und 10,300 iiber 60 Jahren. 116,000 sind
weiblich. Besonders schwer organisierbar sind
die Jugendlichen und die Alten. Ziehen wir
diese von den 405,000 Arbeitern ab, so bleibt
eine organisationsfihige Masse von zirka 330,000
Arbeitern und Arbeiterinnen.

Ein guter Teil dieser Arbeiter arbeitet auf
dem Lande draussen und hingt noch mit den
bauerlichen Interessen zusammen, sei es, dass
er selber ein Giitlein hat, sei es, dass er in ei-
ner b#uerlichen Familiengemeinschaft wohnt.
Unser Vormarsch diirfte demnach voraussicht-
lich nicht allzu rasch vor sich gehen. Wir kon-
nen ruhig behaupten, dass wir die Elite der
Arbeiterschaft in unseren Gewerkschaften bei-
einander haben. Bis wir aber zu dem organisierten
Fiinftel der Arbeiterschaft einen weiteren Fiinftel
hinzufiigen kénnen, wird es noch ungeheurer
Anstrengungen bediirfen. Starke Reserven und
leichter erreichbare Reserven fir die Organi-
sation diirften sich noch im Handel und Verkehr
finden. Auf die soziale Gliederung dieser Grup-
pen einzugehen, soll Aufgabe eines spéteren
Artikels sein. Jacob Lorenz.

<2

Zur Reyvision
des eidgendssischen Fabrikgesetzes.

Wohlfahrtseinrichtungen.

In richtiger Wiirdigung des Umstandes, dass
es sich hierbei nicht immer um wirkliche Wohl-
fahrt der Arbeiter handelt, spricht der Verfasser
der bundesritlichen Botschaft von «mit Fabriken
verbundenen Anstalten>. Dabei handelt es sich
um Arbeiterwohnungen, Heime, Schlafréume,
Kiichen, Kantinen und #hnliche Einrichtungen,
die der Fabrikinhaber fiir seine Arbeiter unter-
hilt. Wir wissen, dass ausserdem noch eine
andere Art Wohlfahrtseinrichtungen besteht
(Beitragsleistung oder Garantieleistungen der
Unternehmer fiir den Bau oder Ankauf von Ar-
beiterhéusern, ferner Beitragsleistung fiir Renten
oder Sterbekassen, in die die Arbeiter sich auf-
nehmen lassen, Gewihrung bezahlter Ferien und
anderes mehr), auf die das Gesetz kaum jemals
Einfluss gewinnen kann.

Wir wollen jedoch vorliufig den Ausdruck
« Wohlfahrtseinrichtungen » beibehalten, weil je-
dermann sofort weiss, was damit gemeint ist. Im
iibrigen mochten wir bei dem Anlass darauf auf-
merksam machen, dass heutzutage noch allerhand
Ausdriicke gebrduchlich sind, die im Wortlaut
eigentlich das Gegenteil dessen bezeichnen, dem
sie in der Wirklichkeit entsprechen.

Ausser den Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen,
die in Wirklichkeit der Wohlfahrt der Unterneh-
mer dienen, gibt es zum Beispiel « Arbeitgeber »,
die nur Profitnehmer sind, sogenannte Christen,
die in Wirklichkeit Antichristen sind ; es gibt eine
sogenannte individuelle « Arbeitsfreiheit », die es
einzelnen Verritern ermoglicht, die Lohnsklaverei
fiir die gesamte Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten.

Ferner haben wir ein 6ffentliches Recht, das
auf dem denkbar grossten sozialen Unrecht be-
ruht; wir haben eine Demokratie, die die absolute
Herrschaft der Besitzenden iiber die Besitzlosen
ermoglicht; wir nennen oft Tarifvertrige Ver-
triige, die wohl einzelne Teile des Arbeitsverhilt-
nisses regeln, aber gerade iiber den Arbeitslohn
gar nichts bestimmen usf. Sind einmal die ver-
riickten deutschen Nationalckonomen und Rechts-
professoren tot, die uns diese verkehrten Aus-
driicke aufgedringt haben, dann wollen wir auch
andere Bezeichnungen finden. Gelobet seien in-
zwischen alle Gesetzgeber, die da bahnbrechend
vorgehen.

Vorerst wollen wir nun die Bestimmungen im
Revisionsentwurf kennen lernen, die sich mit den
sogenannten Wohlfahrtseinrichtungen befassen.

« Art. 65. Anstalten, die der Fabrikinhaber
fiir die Unterkunft und Verpflegung seiner Ar-



GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

131

beiter unterhilt, sollen den Forderungen des Ge-
sundheitsschutzes entsprechen. '

Auf die Reglemente, die der Fabrikinhaber
fiir solche Anstalten aufstellt, finden die Bestim-
mungen von Art. 11 und 12 Anwendung.

Art. 66. Die Arbeiter sind an der Verwaltung
von Kassen, die fiir sie bestimmt sind und von
ihnen Beitrdge erhalten, wenigstens nach Mass-
gabe dieser Beitriage zu beteiligen.

Der Fabrikinhaber hat den beteiligten Arbei-
tern Einsicht in die von ihm iiber die Kassen ge-
fithrten Rechnungen zu gewihren.

Art. 67. Die Statuten der Kassen sind der Ge-
nehmigung der Kantonsregierungen unterstellt.

Fiir die im Sinne des Bundesgesetzes betref-
fend die Kranken- und Unfallversicherung aner-
kannten Krankenkassen gelten die in letzterm Ge-
setze erwihnten Bestimmungen.»

Im jiingsten Bericht (pro 1910/11) der Fa-
brikinspektoren wird iiber diese Anstalten unter
anderm folgendes mitgeteilt:

« Mit der Zunahme der Fremden wichst die
Zahl der alleinstehenden Arbeiter. Auf sich selbst
angewiesen, finden diese oft keine Unterkunft
oder fallen Wirten, Kostgebern in die Hinde, wo
sie nicht gut aufgehoben sind. Unter ihnen sind
ein sehr grosser Teil junge Midchen, fiir die es
direkt wiinschbar ist, dass sie nicht auf sich selbst
angewiesen seien. Ks kommen aber auch fremde
Méanner her, die vom Arbeitgeber Wohnung und
Verpflegung oder wenigstens erstere verlangen,
mit der einzigen Bedingung, dass sie billig sei,
womdglich nichts koste. So kommt ‘es, dass die
Sorge fiir diese Einwanderer mehr und mehr den
Arbeitgebern zur Last fillt. Viele haben lingst
sich ihrer angenommen. Wie sie es tun, darum
hat das Fabrikgesetz sich bis jetzt nicht' bekiim-
mert.»

Was uns von diesen Einrichtungen am meisten
interessiert, sind die « Arbeiterhesme » (Homes),
wie sie namentlich im Gebiet der Textilindustrie
sowie von Fabrikanten in der Lebensmittelbranche
haufig errichtet wurden, um junge Arbeiterinnen
darin unterzubringen.

In diesen Unterkunftshdusern beschrinkt man
sich bekanntlich nicht darauf, den Insassen Woh-
nung und Pension zu geben, sondern diesen wird
gleichzeitig eine Hausordnung aufoktroyiert, die
sie auch ausser der Arbeitszeit unter Kontrolle
stellt, und zwar unter die Kontrolle von Personen,
die ihrerseits in gewissem Abhingigkeitsverhilt-
nis zum Fabrikinhaber stehen, die eventuell am
Fabrikunternehmen direkt interessiert sind.

Indem anderseits meistens landesfremde,
junge Médchen in Betracht kommen, die weder
mit den Verhidltnissen und Sitten noch mit Recht
und Gesetzen im Lande vertraut sind, kénnen die
Fabrikherren unter Mithilfe der Leitung der

Heime die Arbeiterinnen nach Belieben iibervor-
teilen und unterjochen.

Allerdings sprechen sich die drei Fabrik-
inspektoren in der Hauptsache giinstig aus iiber
die Einrichtungen, wie sie in den Arbeiterinnen-
heimen bei Anlass der jiingsten Erhebungen vor-
gefunden wurden. Die Kost, die den Arbeiterin-
nen daselbst verabreicht wird, soll durchwegs aus-
reichend, teilweise sogar sehr gut sein, ebenso
seien in der Regel die Wohn- oder Schlafriume in
befriedigendem Zustande angetroffen worden.

Dagegen wird wenigstens fiir den 1. Kreis be-
tont, dass in manchen dieser Homes der Raum
im Verhdltnis zur Zahl der Insassen zu eng be-
messen war. Die Preise fiir Kost, Wohnung und
Wiische sollen zwischen 70 Cts. und Fr. 1.20 per
Tag schwanken. Unter 70 Cts. und iiber Fr. 1.20
Pensionsgeld wird nur sehr selten gefordert. Da-
bei kommt jedoch in Betracht, dass es sich meist
um recht niedrig entlohnte Arbeiterinnen handelt,
deren Tagesverdienst bei 10 und 11 Stunden Ar-
beitszeit selten 2 Fr. iibersteigt und die nach Ar-
beitsschluss in der Fabrik noch im Home zu aller-
hand hduslichen Arbeiten verwendet werden.

Schlimmer als das ist der Umstand, dass die
Arbeiterinnen, die in solchen Homes unterge-
bracht werden, vielfach fiir mehrere Jahre dem
Fabrikanten durch Vertrige, die Drittpersonen
fiir sie abschlossen, formlich verkauft werden. Als
Garantie zur Innehaltung dieser Vertrige wird
den Arbeiterinnen oft bis zu einem Drittel, in
einzelnen Fillen sogar noch mehr vom Lohngut-
haben zuriickbehalten, und die Félle diirften nicht
selten sein, wo Arbeiterinnen, die pl6tzlich das
Bediirfnis empfanden, sich aus dieser Sklaverei
zu befreien, den Lohn fiir mehrere Monate, wenn
nicht fiir mehrere Jahre einbiissten.

Ueber solche Vorkommnisse erzihlen freilich
die Fabrikinspektorenberichte nichts, so wenig als
iiber die Fille, wo Arbeiterinnen gewaltsam im
Home zuriickgehalten oder von den Vorgesetzten
geschlagen oder eingesperrt wurden. Die Fabrik-
herren, so wenig als die Vorsteherinnen der Ar-
beiterinnenheime, werden solche Vorkommnisse
den Fabrikinspektoren erzihlen, und von den
Ortsbeh6rden, die meistens in sehr gutem Einver-
nehmen mit den Fabrikanten leben, weiss man,
dass es ihnen nicht an Mitteln gebricht, solche Ar-
beiterinnen, die es wagen, sich offen ungerechter

‘oder gar schlechter Behandlung zu widersetzen,

ausser Landes zu schaffen. Es ist daher leicht be-
greiflich, dass man wenig von solechen Vorkomm-
nissen zu héren bekommt, trotzdem sie heute nicht
minder selten sind als frither, wenn auch die Fa-
brikinspektoren nichts davon wissen.

Wenn in den Arbeiterinnenheimen alles klapp-
te, wie es nach aussen den Anschein hat, brauchte
man weder die langfristigen Vertriige, noch die
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strenge Kontrolle der Korrespondenz, wie solche
fast durchwegs noch iiblich ist. Die Tatsache, dass
die Mehrzahl dieser Arbeiterinnenheime unter der
Leitung katholischer Schwestern stehen, deutet
darauf hin, dass die in Betracht kommenden Ar-
beltennnen nicht nur materiell, sondern auch gei-
stig in ihrer Freiheit beschrinkt werden.

Ueber das Abhingigkeitsverhdltnis der Arbei-
terinnen beziiglich der Lohnzahlung berichtet Dr.
. Wegmann unter anderm folgendes:

« In allen Fabriken bezahlt man die Heim-
bewohner nach den gleichen T.ohnsitzen wie die
iibrigen Arbeiter. Tn den vier Erziehungsanstal-
ten herrscht ein besonderes Regime, iiber das die
Statuten Auskunft geben. Sehr nngleich wird es
mit der Auszahlung des Tohnes gehalten. In 16
Fillen bekommen die Midchen gar kein Geld in
die Hand, sondern ihr Guthaben wird der TLei-
terin des Heims bezahlt; in 18 Fillen haben die
Midchen Zahltag in der Fabrik mit den iibrigen
Arbeitern. Auch sie bringen den Tohn der Leite-
rin des Heims. Wir finden jenes erstere System
unbillig und unrationell zugleich. Es muss ja
einen deprimierenden Eindruck auf die jungen
Arbeiterinnen machen, wenn sie gar nie als Ent-
gelt fiir ihre Leistung einen Rappen Geld auf die
Hand bekommen. Wir meinen, die Arbeitgeber
miissten selbst mit diesem Verfahren brechen, und
den Lohn denen geben, die ihn verdient haben,
ihre Arbeitsfrendigkeit miisste dadurch gehoben
werden », usf.

Beziiglich der Abrechnungen wird weiter ge-
sagt, dass sie in guter Ordnung gefiihrt seien; ob
aber die Arbeiterinnen iiberall deren Richtigkeit
zn priifen imstande sind, méchten wir bezweifeln.

Interessant sind ferner folgende Ausfiihrun-
gen, die Fabrikinspektor Rauschenbach beziiglich
der Arbeiterinnenheime macht:

«Der Zweck der Griindung aller dieser An-
stalten ist wohl der, dem damit wverbundenen
Fabrikbetrieb eine Anzahl stdndiger junger Ar-
beiterinnen zu sichern; billiger als andere diirf-
ten diese Arbeitskrifte wohl kaum zu stehen
kommen. Der erzieherische Zweck, der in ein-
zelnen der Prospekte in den Vordergrund ge-
stellt wird, ist und bleibt nach unserer Ueber-
zeugung Nebensache.

Uns will verschiedenes an diesen Instituten,
die wir mnicht als Wohlfahrtseinrichtungen im
vollen Sinn des Worts betrachten konnen, nicht
gefallen, obschon ja das eine oder andere recht
gutes wirken mag. Allein es ist der Zwang, den
wir verpénen, und zwar auch dann, wenn er ein
wohlgemeinter ist, und dann die in einigen
Heimen getibte Zensur der Korrespondenzen.
Jedenfalls ist ein Aufsehen von seiten der Be-
hérden gegeniiber diesen Heimen nach wie vor
angezeigt und es darf nicht nachlassen, nament-

lich denjenigen gegentiber nicht, die sich den
Charakter von Besserungsanstalten beimessen,
denn nicht jeder Fabrkahaber ist ohne weiteres
pidagogisch zur Leitung einer Besserungsanstalt
befahigt; trotz Hausmutter, Lehrschwestern usw.
hat eben doch der Fabrikinhaber die oberste
Leitung des seiner Fabrik angegliederten Heims
in seinen Hénden. »

Das alles sind eigentlich nicht viel mehr als
blosse Andeutungen dessen, was in den Arbei-
terinnenheimen Vm,g_,ekommen ist; wollte man
die schlimmsten Vorkommnisse im einzelnen schil-
dern oder gar alles in Erwigung ziehen, was durch
diese Tmstitutionen zum Schaden der Arbeiterin-
nen geschehen kann, miisste gleich ein grosses
Buch geschrieben werden.

Um aber wenigstens zu zeigen, dass auch die-
ses Gebiet die vollste Aufmerksamkeit aller derer
verdient, die sich um Wohl und Wehe der Fa-
hrikarbeiterschaft kiimmern, sei hier folgende Ta-
belle aus dem Bericht der Fabrikinspektoren pro
1910/11 reproduziert, die uns Aufschluss gibt
itber die gegenwiirtige Verbreitung dieser Art
Wohlfahrtseinrichtungen in der Schweiz.

Arbeiterheime 1911.

%’ Zahl der Bewohner
tIndustriegruppen ¥g %
o '.'; |miinnl.| weiblich | Total |Schweizer| Ausiinder
S
Baumwollindustrie 231 — | 1269 | 1269 320 949
Seidenindustrie . 13| — 776 776 320 456
Wollindustrie 21 — 23 23 17 6
Stickerei 10| — 968 968 257 711
Bekleidung u. Aus- &
riistung . . 4| 46 151 197 188 9
Nahrungs- und Ge-
nussmittel . . . 2| — 150 150 140 10
Graph. Gewerbe . | 3| — | 119 119 ]| 178 41
Total in allen drei
Kreisen . . . 57| 46 | 3456 | 3502 | 1320 | 2182

Seit dem Zeltpunkt wo die Fabrikinspektoren
ihre Erhebungen durchfiihrten, sind neue Arbei-
terheime entstanden, andere vergriissert worden,
so dass die Zahl der in solchen Homes unterge-
brachten Personen heute zirka 4000 betrigt.

Aber selbst wenn es viel weniger wiren, be-
trachten wir es als elementarste Pflicht eines zivi-
lisierten Volkes, diese formlich wehrlosen Ge-
schopfe vor allzu krasser Uebervorteilung und Un-
terdriickung zu schiitzen.

Das ist es und nicht mehr und nicht weniger,
was Art. 65 des Revisionsentwurfes will.

Die organisierte Arbeiterschaft kann sich frei-
lich mit der blossen Einschrinkung dieser raffi-
nierten Art der Lohnsklaverei nicht begniigen. Sie
hat ein grosses materielles Interesse, aber gleich-
zeitig auch fiihlt sie sich moralisch verpflichtet,
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fiir die Beseitigung dieser, mittelalterlichen Cha-
rakter tragenden, Institute zu wirken. Jedenfalls
diirfen solche Anstalten unserer Ueberzeugung
nach nie im Abhiingigkeitsverhiltnis zum Fabrik-
unternehmen oder zur katholischen Kirche stehen,
wenn sie wirklich in erster Linie dem Wohl der
Arbeiter dienen wollen. KEs miissen freie Arbei-
tergenossenschaften sein, denen Gemeinden und
grossere  Arbeiterorganisationen hilfreich  zur
Seite stehen, bis sie so weit gediehen sind, um
aus eigener Kraft bestehen zu konnen. Wollen die
Unternehmer der Arbeiterschaft in dieser Hin-
sicht behilflich sein, dann ist das recht lobenswert,
wenn sie es in einer Weise tun, die das Abhéingig-
keitsverhiltnis der Arbeiter nicht noch vergros-
sert. Ausser der Form von Schenkungen an Ter-
rain, Lokalen, Material oder Geldmitteln ~ibt es
eine sehr einfache Form, den Arbeitern zu Hilfe
zit kommen, nidmlich die, ihnen bessere Lohne zu

zahlen. :
<2

Lohnbewegungen und
wirtschaftliche Kdmpfe in der Schweiz.

Abschluss eines neuen Kollektivarbeits-

vertrages im schweiz. Buchdruckergewerbe.

Bekanntlich gehért der Schweizerische Typo-
graphenbund zu den Arbeiterorganisationen, die
am  frithesten aufstanden, um durch Kollektiv-
vertrige das Arbeitsverhiltnis gleichméssig und
unter moglichst weitgehender Wahrung der Inter-
essen der Berufskollegen zu regeln. Indem ander-
seits die Berufsverhéltnisse im allgemeinen sol-
chen Bestrebungen nicht ungtinstig waren und
endlich wenigstens die Grosszahl der Arbeiter-
schaft im Buchdruckergewerbe sehr bald die
hohe Bedeutung der Gewerkschaftsorganisation
erfasste, gelang es den Buchdruckern schon nach
wenigen Jahren, nationale und internationale Ver-
bindungen zu schaffen, die den Unternehmern
imponieren mussten.

" Weiter bildete der Umstand, dass im Buch-
druckergewerbe der Kleinbetrieb (bis zu 10 Ar-
beiter) oder wenigstens der kleine Mittelbetrieb
(10 bis 25 Arbeiter) noch vorherrscht, fir die
kleinern Unternehmer einen triftigen Grund, mit
den Gehilfen die Sache nicht zu verderben, um
womdglich die Entwicklung des Grossbetriebs,
das Vordringen der Maschinentechnik und die
damit verbundene ziigellose Konkurrenz mog-
lichst zuriickzuhalten. '

Schliesslich ist die Natur der Arbeit im Buch-
druckergewerbe derart, dass es sich — nament-
lich bei der Herstellung der Zeitungen und Druck-
schriften fiir Momentbedarf — oft schlecht lohnt,
diese anderswo als am Gebrauchsort herstellen

zu lassen. Dieser Umstand erhélt dem Gewerbe
ein gutes Stiick seines lokalen Charakters, schiitzt
es zum Teil wenigstens vor der internationalen
Konkurrenz.

Das Zusammentreffen dieser Umsténde er-
leichtert wesentlich die’ Organisation und die
gewerkschaftliche Aktionim Buchdruckergewerbe,
d. h. es ist dem gewerkschaftlichen Zusammen-
schluss der Gehilfen und der Verstindigung
zwischen Gehilfen und Unternehmern forderlich.
Ausserdem kimen noch andere Momente hier in
Betracht, die den Buchdruckern im Vergleich
zu der ibrigen Arbeiterschaft eine giinstigere
Stellung sichern. Wir konnen jetzt nicht ndher
darauf eintreten. Ks wire jedoch falsch zu
glauben, dass die bezeichneten Umstéinde etwa
fiir alle Zeiten so gtinstig weiterwirken, und noch
mehr wire es falsch anzunehmen, dass nun die
Typographen ruhig die Hinde in den Schoss
legen diirfen und nur den Mund aufzumachen
brauchen, um die Friichte aufzufangen, die ihnen
eine ausserordentlich giinstige Situation reifen
lisst. Gerade der Umstand, dass die Buchdrucker
verhiltnismassig am vollkommensten organisiert
sind (99 9/y), die grossen Opfer, die der einzelne
an seine Gewerkschaft bringt (bis zu 2 Fr. Wochen-
beitrag) und die gewaltigen Unterstiitzungssum-
men, die der Typographenbund seinen hilfsbe-
diirftigen Mitgliedern zuwendet, sind Beweise
daftir, dass man sich unter der Arbeiterschaft
im Buchdruckergewerbe sehr wohl der Wahrheit
bewusst ist, dass das Schicksal des Menschen,
die soziale Lage oder das Wohl und Wehe einer
Gresellschaftsschicht in erster Linie von der Macht,
vom Einfluss abhiéngt, den der einzelne oder die
Gresellschaftsgruppe, der er angehort, auf die
tibrige Gesellschaft auszutiben vermag. KEine
Wahrheit, die in der geschlossenen Organisation
und in der hohen Beitragsleistung zum Ausdruck
kommt fiir alle, die sie erkannt haben. Es muss
den Typographen die Anerkennung eingeréumt
werden, in dieser Richtung bahnbrechend vor-
gegangen zu sein, genau so wie sie beziiglich
der Verkiirzung der Arbeitszeit und der-kollektiv-
vertraglichen Regelung der Arbeitsbedingungen,
im Ausbau des Unterstiitzungswesens usf. bahn-
brechend vorgingen. Ferner muss darauf auf-
merksam gemacht werden, dass giinstige Bedin-
gungen, sich fiir seine Existenz zu wehren, es
den Typographen keineswegs ersparen, die schid-
lichen Wirkungen der kapitalistischen Gesell-
schaft zu spiiren.

Abgesehen davon, dass giinstige Arbeitsbe-
dingungen, namentlich hohe Liéhne, stets einen
starken Anreiz bilden fiir den Unternehmer, auf
jede mogliche Art menschliche Arbeitskraft zu
sparen, suchen anderseits die Klienten oder Kon-
sumenten ihren Bedarf an teuren Produkten so



	Zur Revision des eidgenössischen Fabrikgesetzes [Fortsetzung] : Wohlfahrtseinrichtungen

